
  

 
Hinweise zum Datenschutz 

gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 der EU-Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO) zur Videoüberwachung Kardinal-von-Galen Gesamtschule 

 
1. Verantwortlicher  
 
Gemeinde Nordwalde 
Die Bürgermeisterin 
48356 Nordwalde 
Tel: 02573/929 - 0 
E-Mail: datenschutz@nordwalde.de 
Internet: www.nordwalde.de 
 

2. Datenschutzbeauftragter 
 
Mario Könning 
KAAW 
Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West 
Telefon: 02861 309 409 
E-Mail: datenschutz@kaaw.de 
 

3. Aufsichtsbehörde  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/38424-0 
Telefax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
Internet: www.ldi.nrw.de 
 

4. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung 
 
Wir führen eine Videoüberwachung im öffentlich zugänglichen Bereich durch 
 
Ort: Kardinal-von-Galen Gesamtschule 

 zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt, 

 zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 

 sonst zum Schutz des Eigentums oder Besitzes oder zur Kontrolle von 
Zugangsberechtigungen. 

Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr 
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten 
erforderlich oder dies gesetzlich geregelt ist. 
Diese Videomaßnahmen werden nur durchgeführt, wenn keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen 
entgegenstehen. 
 
Rechtsgrundlage für die Videoüberwachung ist  § 21 Landesdatenschutzgesetz 
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5. Datenerhebung bei anderen Stellen 
 
Sofern weitere Daten erhoben werden müssen, werden diese ausschließlich zu 
gesetzlichen Zwecken bei Dritten erhoben. 
 

6. Datenweitergabe an Dritte 
 
Zur Erfüllung der Aufgaben kann es erforderlich sein, dass die Daten im Einzelfall 
an Dritte weitergegeben werden (z.B. Polizei). Die Datenweitergabe erfolgt 
ausschließlich zu gesetzlichen und strafrechtlichen Zwecken. 
    
 

7. Dauer der Speicherung  
 
Bei der Speicherung der Videoaufnahmen, die im Einzelfall durchgeführt werden 
kann, wird eine Speicherdauer von zwei Monaten nicht überschritten, soweit diese 
nicht zur Verfolgung von Straftaten, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
oder wegen entgegenstehender schutzwürdiger Interessen betroffener Personen, 
insbesondere zur Behebung einer bestehenden Beweisnot, erforderlich sind. Bis 
zur Aussonderung der Daten ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
im Sinne von Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung einzuschränken. 
 

8. Rechte der Betroffenen 
 
Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten (Art. 15 DS-GVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO). Liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DS-GVO). Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei der oben genannten Aufsichtsbehörde.  
 
 


